
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/25 98/15/0131
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

BAO §177;

BAO §93 Abs3 lita;

Rechtssatz

Feststellungen über den Wert von Gegenständen dürfen gegebenenfalls und bei entsprechender Begründung auch

dann auf die Ergebnisse eines Gutachtens gestützt werden, wenn das Gutachten nicht die nämlichen, sondern nur

gleiche oder vergleichbare Gegenstände betrifft.
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